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 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §299;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1990, 86;

Rechtssatz

Es besteht keine Verp;ichtung der Oberbehörde, den Abgabep;ichtigen davon in Kenntnis zu setzen, daß sie ein

Vorgehen nach § 299 BAO in Erwägung zieht.
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